Auszug aus dem Unterlagenheft zum ordentlichen Landesparteitag der SPD Hessen am 09.10.2004!

(Der Antrag wurde beschlossen)


Antrag:
E 08

Antragsteller:
Bezirk Hessen-Nord 

Adressaten:
Landtagsfraktion, Bundestagsfraktion, Bundesregierung 

Eigenheimzulage

Der SPD-Landesparteitag Hessen befürwortet die Beibehaltung der Eigenheimzulage. Er lehnt die Abschaffung der Eigenheimzulage ab, allerdings ist diese auf untere Einkommensbezieher zu begrenzen.
Der SPD-Landesparteitag Hessen sieht folgende Grundlagen für die Eigenheimzulage:

1. Die Abschaffung der Eigenheimzulage stoppt nicht die Zersiedelung, sondern erschwert den Eigentumserwerb für Bevölkerungsgruppen mit unteren oder mittleren Einkommen. Die vielkritisierte Zersiedelung wird durch Regionalplanungen, Flächennutzungsplanungen, schließlich Bebauungspläne staatlich legitimiert und überhaupt erst möglich.

2. Die Abschaffung der Eigenheimzulage erschwert gerade jungen Familien, die aufgrund fehlenden Vermögens in ihrer Kreditwürdigkeit (Bonität) herabgestuft werden (Basel 2-Abkommen), den Erwerb von Wohneigentum deutlich. Die feste Zusage eines staatlichen Förderbetrages wird wie Eigenmittel zu bewerten sein, damit die Kreditkosten (Zinssatz) verringern helfen.

3. Die Eigenheimzulage deckt bei einem durchschnittlichen Eigenheim maximal die anfallende Mehrwertsteuer auf die erbrachten Bauleistungen ab. Weniger Bauleistung durch eine wegfallende Eigenheimzulage bedeutet somit Verzicht von Steuereinnahmen (Einkommenssteuer, Grundsteuer …).

4. Der Erwerb von selbstbewohntem Wohneigentum bedeutet langfristig die Umwandlung von ansonsten zu zahlender Miete in eigenes Vermögen. Dessen ungeachtet fördert der Staat weiterhin massiv den Erwerb von vermietetem Wohnungsneubau durch „Absetzung für Abnutzung (AfA)“ – von jährlich vier Prozent auf zehn Jahre, dann jährlich 2,5 Prozent auf acht Jahre und schließlich 1,25 Prozent auf 32 Jahre – und damit die Vermögensbildung bei Vermietern.

5. Die Bundesrepublik Deutschland hat die zweitniedrigste Wohneigentumsquote in den westlichen EU-Ländern. Ein Problem auch für die Altervorsorge!

Deshalb muss die Eigenheimzulage als differenziertes Instrument der Vermögensbildung, der Altersvorsorge und des Erhaltes von Wohnraum gerade im ländlichen Raum, beibehalten werden.

